
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 40 (1924)

Heft: 43

Artikel: Der Heimatschutz im Kanon Zürich

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581618

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581618
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


As. 43 gpïitfis?. f^îeetj. Çant>to.>,8cttttng („äftetftaAlatt") 4:77

fcßließenb finbet ficß ber Anlletberaum mit großer 3Bafc£>=

etnricßtung unb 150 Keinen »erfcßlteßbaren ftäßcßen »or.
3m Dberftoct ftnb 2 ©tßungSzimmer eingebaut unb eine
Heinere ©mpore, bie einen frönen überblicf über ben
ïurnfaat ermöglicht. AüeS in allem mirb bie Anlage
gänftig beurteilt, bie ihren 3meH ooüftänbig erfüllt. ®te
Turner unb bie ©cßultlnber freuen fiel), enbücß etne gute
Surngelegenßeit eingerichtet erhalten $u hüben.

Uefier Den Jürcßenöau für bie Ohriftlicße SBiffenpaft
in ®t. ©aßen berietet bas „®t. ©aller &agbl.": Slant
ber ©unß be§ 2Belter§ fonnte an ber VöcJlinftraße (Dläße
Unterer ©raben) ber Stoßbau für bie Kirche ber C££)rift=

liehen ©iffenfeßaft (Vtojelt Herr Ardjitelt Äußn) fertig
erhellt werben. SRäcßtig hebt ftd) ber nach bem ©pfiem
Heßer fonfiruierte luppeiförmige ®acßftuhl nom Sttlauer»
wert ab, ba§ non ben girmen |jeene§ ©rben unb
S3. Venbel ©oßn aufgeführt rourbe. Unoerzüglicl)
lönnen auch bie Arbeiten für ben 3nnenau§bau in An»
griff genommen werben. ®er impofante Vau erhält ein
großes 9labiß=®eroöl6e. ©rfteller beêfelben ift bie girma
1. unb 3- ©cßöpf, ©t. ©allen. 9Jlan hofft bie Sitcße,
bie 600 ©ißpläße »orfieht, im 3ftat ihrem 3wetfe bienfi«
bar machen ju lönnen.

©piialBinöaute in Aufteilten (St. ©aßen). ®et
©emetnberat hat bie ißläne für bie ©pitalumbaute jur
Prüfung an bie ©pitaltommiffion überwiefen. 2)te Soften
ber baulichen Veränberungen foHen runb 300,000 gr.
betragen.

®a§ altefte Sircßlettt im ®aï non ©afien (®rau»
bünben). ®er ©eelforger non ®aßen»VIaß unb Salfirdj
in Dleutirch, Pfarrer ®hurnegfen, berichtete im
©chop ber ©eltion „Uto" bef ©. A. ©. in 3ü*icß
u. a. folgenbef : „fjeute ift, wie bei einer Diethe anberer
31lpentäler ju befürchten, baß baf ©afiental p einem
fterbenben Stale werbe. VefonberS feinem oberften Seil,
einem alten ©eeboben »on ©chutt unb ©eröQ überführt,
broht ber Dliebergang. ©ier befinbet fich in einer Höhe
»on 1700 m öa§ im 3<*h^ 1441 eingeweihte ältefte
Sirdjletn bef StaleS, ba§ Çart amJRanbe etnef 3lbgrunbef
auf ©chtefer fteht unb nun infolge AblocfetnS bef Unter»
grunbef zerfallen muß, iBenn fich nidht Hülfe pr ©r»
fteüung einef neuen gunbamentef im Voranfcßlag »on
25,000 gr. finbet."

Pfarrer ®hmmegfen legte für biefef gefährbete Vau»
werl am ©eßluffe feines prächtigen Vortrages ein unge=
mein warmes SBort ein, inbemt er bie großen Dpfer er*
wähnte, bie bie tieine proteftantifdje Strcßgemelnbe ©aften
p tragen gewillt ift unb bie Hoffnung auSfpracß, e§

werbe auch fonft an freiwilliger .fjilfeleiftung nießt fehlen,
©in ternigeS Schlußwort beë ißräftbenten ber ©eltion
„Uto", ©elunbarleßrer ©rb, munterte pr Verabreichung
»on ©penbèn auf, bie bann auch fo reichlich eingingen,
baß bem Saltircßletn p ©aßen einige ßunbert fronten
pgewtefen werben tonnten.

Sapeflenbau in Utrttjleeraa (3largau). ®te ©emein-
feßaft »on ©anft ©rifeßona erfteDt eine tapette im Sofien*
»oranfeßlag »on 45,000 gr.

Ur*enß«Ic in Arbo«. ®er geuerbeftattungSoerein
plant bie ©rftellung einer Urnenhalle auf ber Oftfeite
beë griebßofeS.

pintfdil il tonton 3firtd.
Vlan fchreibt ber „91. 3 3" • 9leujaßrgblatt

ber ©elehrten ©efeßfeßaft pm Veften beg SBaifenßaufeg in
3üricß, bon ®r. Sari ©feßer, lann als eine 3ubiläumg=
feßrift be« Heimatfcßußeg im Santon 3iütcß gelten;
finb bodß in biefem 3aßte grnet Sahrjehnte bahingegangenj

feit bie im Sap 1905 in ber ganzen ©djtueij Iraftbotl
erwarte §eimatfchußbemegung auch «ae jürchertfche
©eltion tnS Seben rief, bie feittjer eifrig unb er=

freutiçherweife auch taU biet ©rfolg gemirft hat. ®er
ftaatlidfcje tpeimatfchufj rourbe erft burch bag 1912 in
Sraft getretene ©diroetgetifche 3ibilgefeßbuö) angeregt;
in biefem 3ahco fe^te bec Dîegierunggrat eine Sommiffion
bon ©achbetfiänötgen etn, bie in ber ^auptfache ben
Vehörben ©Pachten über ^eitnatßhußfragen abgeben
foil, baneben aber auch bag Stecht befißt, bon fich aug
ben Vehörben Vorfäßäge unb Anregungen über folche
gtagen jtt machen. ®ie pribate Vereinigung unb bie

ftaatliche Sommiffion arbeiten getrennt; ihre Veftre*
bungen gelten aber bem gleichen 3iel- SBag bie beiben
foroie bie Vei)örben in ben jroanßg Sah^eu für ben

$eimatfchu| geleiftet haben, hat Dberrichter ®r. Sari
©fcher im borltegenben 9leujahrgblatt forgfältig aug ben

Vrotofoüen, Serishten, Verorbnnngen unb Vefchlüffen
pfammengeftellt unb bietet bamit ein beutlicheg ®ilb
ber bisherigen prcherifchen §eimatfchuha^beit.

®er er fie Abfchnitt hanbett bom Ve griff unb bon
ben* Aufgaben beg £>eimatf<hußeg. ®ag 3'^
geht öahin, bem Vaterlanbe feine natürliche Schönheit
unb bie gef^ichtlich geworbene ©igenart möglidhft p
bewahren, eg bor unberechtigten unb bag Allgemeingut
fchäbigenben Uebergtißen beg äftaterialigmug p fchüßen
unb bie Vobeuftäubigteit im Volle p ftärfen, bie ibealen
©üter roieber fchäßengroert p macheu; er ift ein

gramm, ni^t bei SonferbattSmug um jeben V^eig,
fonbern ber ^Stetät gegenüber allem, wag unfer Sanb
in 9latur unb Sunft unb Vollgleben ©injigartigeg,
©haralterbofleg, ©chöneg befißt.

®er ^roeite Abfchniit befaßt [ich mit bem ftaat*
liehen ^eimatf4)uß, ber fich in ©efeßen unb Ver»
orbnungen, foroie in Verroaltunggaften unb ©ntfeßeiben
öon Verroaltunggbehörben unb ©etteßten äußert. @§

ift ein erfreulich fiarteê Vünbel bon ©rlaffen," bag bie

Veßörben, bor allem aug ber Vegierunggrat, bem §eimat=
feßuß geroibmet ßaben; berftäubnigbotleg SBoßlrooßen
unb ein träftiger SSille pr îat fprechen aug biefen
©rlaffen. ®ie erfte ©runblage für ben ^eimatfehuß im
Santon 3öriä) ffßuf &a8 gleichzeitig mit bem ©dßroei»
jerifchen 3iöilgefeßbuch in Sraft erroadßfene prcßerifdße
©infüßruugggefeß, bag ben Dîegierunggrat auf bem Ver»
orbnunggroeg ermächtigt, pm ©cßuß unb jur ©rßaltung
bon Altertümern, 9laturöenfmälern unb feltenen Vßanjen,
jur Sicherung ber Sanbfchaften, Drißhaftgbilber unb
Augfidßtgpuntte bor Verunftaltung unb zum Schuß bon
Heilquellen bie nötigen Verfügungen z» treßen unb
©trafbeftimmungen aufzufteüen. ©eftüßt auf biefe @c»

mächtigung erließ ber Vegierunggrat 1912 eine Ver»
orbnung betreßenö ben 9tatur» unb H^iPatfcßuß, bie

nun bie Hauptgrunbtage für ben züreßerifeßen Heimat»
feßuß hübet. Speziell mit bem 9laturfcßuß befaffen fich
bann bie Verordnungen beg DtegierungSrateg bon 1909,
1914, 1921 unb 1922. ®ie erfte biefer Verorbnungen
'roar bet erfte Schritt auf bem SSege zum gefeßlichen
Heimatßhuß im Santon 3^icß; ^arin werben befiimmte
roilbroa^ifenbe unb in ißrem Veftanbe gefäßrbete ißßanzett
bem ftaatlicßen @^uß untexftetlt. ©in weiterer wichtiger
©rlaß beg Vegierunggrateg im 3"tereffe beg Heimat»
fchußeg ift ber Vefcßluß bon 1912 üöer bie ©cßaßung
eineg ©dßongebieteg am ®ößftod unb feiner Umgebung.
®urch biefen Vefößtuß rourbe §ur ©rßaltung beë bortigen
3öilbftanbe§ ein ©cßonrebier bon etwa 22 Quabrat»
lilometer glädße gefdßaßen, bon bem atlerbingg 1923
auf bie Vefcßroerben feiner ©egner ein Areal bon etroa
7 Quabratfilometer abgetrennt rourbe. 3n biefem Schon»
gebiet bürfen auch leine feltenen VßmtZcm gepßücft ober

ausgegraben werben, ©in anberer ©rlaß, bon 1916, bet

Nî. 4S Mîîstr. fchwetz. Handw. Zetttmg („Meisterdiatt«,

schließend findet sich der Ankleideraum mit großer Wasch-
einrichtung und 150 kleinen verschließbaren Kästchen vor.
Im Oberstock sind 2 Sitzungszimmer eingebaut und eine
kleinere Empore, die einen schönen Überblick über den
Turnsaal ermöglicht. Alles in allem wird die Anlage
günstig beurteilt, die ihren Zweck vollständig erfüllt. Die
Turner und die Schulkinder freuen sich, endlich eine gute
Turngelegenheit eingerichtet erhalten zu haben.

Ueber den Kirchenbau für die Christliche Wissenschaft
in St. Galle« berichtet das „St. Galler Tagbl.": Dank
der Gunst des Weiters konnte an der Böcklinstraße (Nähe
Unterer Graben) der Rohbau für die Kirche der Christ-
lichen Wissenschaft (Projekt Herr Architekt Kühn) fertig
erstellt werden. Mächtig hebt sich der nach dem System
Hetzer konstruierte kuppelförmige Dachstuhl vom Mauer-
werk ab, das von den Firmen Heenes Erben und
B. Bendel Sohn ausgeführt wurde. Unverzüglich
können auch die Arbeiten für den Innenausbau in An-
griff genommen werden. Der imposante Bau erhält ein
großes Rabitz-Gewölbe. Ersteller desselben ist die Firma
A. und I. Schöpf, St. Gallen. Man hofft, die Kirche,
die 600 Sitzplätze vorsieht, im Mai ihrem Zwecke dienst-
bar machen zu können.

Spitalumbaute in Altstätten (St. Gallen). Der
Gemeinderat hat die Pläne für die Spitalumbaute zur
Prüfung an die Spitalkommission überwiesen. Die Kosten
der baulichen Veränderungen sollen rund 300,000 Fr.
betragen.

Das älteste Kirchlein im Tal von Safien (Grau
bänden). Der Seelsorger von Safien-Platz und Talkirch
in Neukirch, Pfarrer Thurneysen, berichtete im
Schoße der Sektion „Uto" des S. A. C. in Zürich
u. a. folgendes: „Heute ist, wie bei einer Reihe anderer
Alpentäler zu befürchten, daß das Saftental zu einem
sterbenden Tale werde. Besonders seinem obersten Teil,
einem alten Seeboden von Schutt und Geröll überführt,
droht der Niedergang. Hier befindet sich in einer Höhe
von 1700 m das im Jahre 1441 eingeweihte älteste
Kirchlein des Tales, das hart am.Rande eines Abgrundes
auf Schiefer steht und nun infolge Ablockerns des Unter-
grundes zerfallen muß, wenn sich nicht Hülfe zur Er-
stellung eines neuen Fundamentes im Voranschlag von
25,000 Fr. findet."

Pfarrer Thurneysen legte für dieses gefährdete Bau-
werk am Schlüsse seines prächtigen Vertrages ein unge-
mein warmes Wort ein, indem er die großen Opfer er-
wähnte, die die kleine protestantische Kirchgemeinde Safien
zu tragen gewillt ist und die Hoffnung aussprach, es
werde auch sonst an freiwilliger Hilfeleistung nicht fehlen.
Ein kerniges Schlußwort des Präsidenten der Sektion
„Uto", Sekundarlehrer Erb, munterte zur Verabreichung
von Spenden auf, die dann auch so reichlich eingingen,
daß dem Talkirchlein zu Safien einige hundert Franken
zugewiesen werden konnten.

Kapellenba« in Kirchleera» (Aargau). Die Gemein-
schaft von Sankt Crischona erstellt eine Kapelle im Kosten-
Voranschlag von 45,000 Fr.

Urnenhalle in Arbon. Der Feuerbestattungsverein
plant die Erstellung einer Urnenhalle auf der Ostseite
des Friedhofes.

Der HeimMH i> Kmtm Mich.
Man schreibt der „N. Z Z" : Das Neujahrsblatt

der Gelehrten Gesellschaft zum Besten des Waisenhauses in
Zürich, von Dr. Karl Escher, kann als eins Jubiläums-
schrift des Heimatschutzes im Kanton Zürich gelten;
sind doch in diesem Jahre zwei Jahrzehnte dahingegangen^

seit die im Jahr 1905 in der ganzen Schweiz kraftvoll
erwachte Heimatschutzbewegung auch eine zürcherische
Sektion ins Leben rief, die seither eifrig und er-
freulicherweise auch mit viel Erfolg gewirkt hat. Der
staatliche Heimatschutz wurde erst durch das 1912 in
Kraft getretene Schweizerische Zivilgesetzbuch angeregt;
in diesem Jahre setzte der Regierungsrat eine Kommission
von Sachverständigen ein, die in der Hauptsache den
Behörden Gutachten über Heimatschutzfragen abgeben
soll, daneben aber auch das Recht besitzt, von sich aus
den Behörden Vorschläge und Anregungen über solche

Fragen zu machen. Die private Vereinigung und die

staatliche Kommission arbeiten getrennt; ihre Bestre-
bungen gelten aber dem gleichen Ziel. Was die beiden
sowie die Behörden in den zwanzig Jahren für den

Heimatschutz geleistet haben, hat Oberlichter Dr. Karl
Escher im vorliegenden Neujahrsblatt sorgfältig aus den

Protokollen, Berichten, Verordnungen und Beschlüssen
zusammengestellt und bietet damit ein deutliches Bild
der bisherigen zürcherischen Heimatschutzarbeit.

Der erste Abschnitt handelt vom Begriff und von
den'Aufgaben des Heimatschutzes. Das Ziel
geht dahin, dem Vaterlande seine natürliche Schönheit
und die geschichtlich gewordene Eigenart möglichst zu
bewahren, es vor unberechtigten und das Allgemeingut
schädigenden Uebergriffen des Materialismus zu schützen
und die Boden ständig keit im Volke zu stärken, die idealen
Güter wieder schätzenswert zu machen; er ist ein Pro-
gramm, nicht des Konservatismus um jeden Preis,
sondern der Pietät gegenüber allem, was unser Land
in Natur und Kunst und Volksleben Einzigartiges,
Charaktervolles, Schönes besitzt.

Der zweite Abschnitt befaßt sich mit dem staat-
lichen Heimatschutz, der sich in Gesetzen und Ver-
Ordnungen, sowie in Verwaltungsakten und Entscheiden
von Verwaltungsbehörden und Gerichten äußert. Es
ist ein erfreulich starkes Bündel von Erlassen," das die

Behörden, vor allem aus der Regierungsrat, dem Heimat-
schütz gewidmet haben; verständnisvolles Wohlwollen
und ein kräftiger Wille zur Tat sprechen aus diesen
Erlassen. Die erste Grundlage für den Heimatschutz im
Kanton Zürich schuf das gleichzeitig mit dem Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch in Kraft erwachsene zürcherische
Einführuugsgesetz, das den Regierungsrat auf dem Ver-
ordnungsweg ermächtigt, zum Schutz und zur Erhaltung
von Altertümern, Naturdenkmälern und seltenen Pflanzen,
zur Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und
Aussichtspunkte vor Verunstaltung und zum Schutz von
Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen und
Strafbestimmungen aufzustellen. Gestützt auf diese Er-
mächtigung erließ der Regierungsrat 1912 eine Ver-
vrdnung betreffend den Natur- und Heimatschutz, die

nun die Hauptgrundlage für den zürcherischen Heimat-
schütz bildet. Speziell mit dem Naturschutz befassen sich

dann die Verordnungen des Regierungsratcs von 1909,
1914, 1921 und 1922. Die erste dieser Verordnungen
war der erste Schritt auf dem Wege zum gesetzlichen

Heimatschutz im Kanton Zürich; darin werden bestimmte
wildwachsende und in ihrem Bestände gefährdete Pflanzen
dem staatlichen Schutz unterstellt. Ein weiterer wichtiger
Erlaß des Regierungsrates im Interesse des Heimat-
schutzes ist der Beschluß von 1912 über die Schaffung
eines Schongebietes am Tößstock und seiner Umgebung
Durch diesen Beschluß wurde zur Erhaltung des dortigen
Wildstandes ein Schonrevier von etwa 22 Quadrat-
kilometer Fläche geschaffen, von dem allerdings 1923
auf die Beschwerden seiner Gegner ein Areal von etwa
7 Quadratkilometer abgetrennt wurde. In diesem Schon-
gebiet dürfen auch keine seltenen Pflanzen gepflückt oder

ausgegraben werden. Ein anderer Erlaß, von 1916, der
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auch unter bie £>einratf(huß»®efeßge£mng eingereiht wor»
ben ift, betrifft bte Stnweifung betreffend bie lufnahme
urtb Sthreibweife bet 0rts« unb glurnamra bei ber
Durchführung ber ©runbbuchbermeffungen unb ber 9lm
tage beS eibgenöffifdjen ©runbbuchel im Canton Sürid);
babei foCten möglichfi weitgehende Slufjeichnungen nach
beftimmten Segeln gemalt werben, womit ber 0rig=
unb glurnamen gorfthung wertboHe Dienfte geleifiet
roerben. ÜRit gntereffen beS §eimatfchußeg befaffen fid;
auch öie bom Segierunggrat 1915 unb 1918 ertaffenen
Seglemente über bie Sehanblung bon SaturEörpern unb
unb Stttertümern im Santon ^üricij.

Son ber burd) bie |jeimatfd)ußberorbnmig ben ©e-
meinben eingeräumten SefugniS, Serorbnungen ju er«

laffen jum Sdwße beS 0rtgbilbeS, foroie $um Schuß
einzelner Straßen, 1)Stä^e unb SauwerEe bon gefcßicht»
liehet ober äfthetifdjer Sebeutung, h<*£>en bisher nur
wenige ©emeinben, faft augfchließltch am See gelegene,
©ebraud) gemacht; für bie ©tabt güridj ift eine folche
in Beratung.

Sttë bebeutungêboûe SerwaltungëaEte im gntereffe
be§ |>eimaifchußeg wirb in erfter Sinie ber 1917 er«

folgte SlnEauf beS ©djloffeg Siburg durch ben Santon
Zürich genannt; ein bern Segierungërat aufgeteiltes
Reglement enthalt einläßliche Seftimmungen über bie

Serwaltung, bie innere luSftattung, bauliche Seränbe«

rungen, bie Obliegenheiten ber ©d)lo§Eommiffion uff.
SSeitere SerwaltungSaEte betreffen ben Schuß beg Saßen«
fee§ in feinem reizenden SanbfchafiSbilb roie in feiner
eigenartigen glora.

Da bie Slnwenbung ber §etmatfchußbeftimmungen
bon feiten ber Seßörben gegenüber ben Saaten biet«
fach i" beren 5ßribatre<hte eingreift, widelt fie fich na«
türlich EeineSwegS reibungslog ab. Sin jwet ausführlich
behanbelten SinjelfäÜen wirb gezeigt, welche mannig«
fache Streitfragen fich babei ergeben Eönnen, unb roie

fie bon bfti ^uftänbtgen SerroaltungSbehörben unb ®e=

richten §ura Deil recht berfchieben gelöft würben. Dag
eine ©eifpiel betrifft bie expropriation eines Deilg beS

ber Dolberbahn«SlEtiengefellfchaft gehörenden Dolber«
parles burd) bte ©tabt Rurich behufs Serhinberung
ber fRobung unb Ueberbauung mit einet größeren
$aE)l bon StUen. Der jmeite ermähnenSmerte gall bon
Inroenbung ber §eimatichußberorbnung, ber bie jürc^e
rifchen ©eriäjte aller Snftangen unb zweimal baS SunöeS«
gericht befchäftigte, betrifft ba§ Serbot ber jRellameroänbe
gegenüber ber Station ©ifpbrugg unb beffen rechtliche
Sonfeguenjen für ben babon betroffenen fReflameinhaber
einerfeitg unb ben baS Setbot erlaffenben Santon $ürich
anberfeitS. (Die häßlichen Söänbe werben ber Sammelt
in einem Silbe überliefert.)

Der dritte §auptabfd)nitt gilt ben Seftrebungen
unbSrfolgen ber $ürcherif<hen Sereinigung für §et»
matfehuß unb ber ÜRatur« unb ^eimatfdwßEommiffton.
©r gibt eine Eurge lleberficht über bie mancherlei Sluf«
gaben unb fragen, mit benen fich einerfeits bie pribate,
1905 gegrünbete Sereinigung, unb bie offizielle, 1912
befteßte Somtniffion bisher befaßten, anhanb ber fßro«
tofoHe ber beiben Setbänbe, bie in bielen wichtigen
fragen gemeinfam arbeiten unb bie jum Deil auS ben
nämlichen Sachöerftänbigen befiehen. @S werben bie
Zahlreichen gälte in bie ©ruppen Saiutfchuß, Schuß
beS Sanbfdjaftg« unb Ortëbilbeê unb Schuß bon Sau--
bcnfmälern eingeorbnet, ©in genaueres ©ingehen miiffen
mir uns berfagen, fo berlpcEenb eg erfcheint, bag SBirfen
ber beiben Serbänbe, benen fo manche ©rfolge befchieben
waren, hier borüberziehen ju laffen. ©ingig auf bie äRii«
wirEung beS §eimatfchußeg beim Umbau beg ©djloffeg
Ufier fei htngewiefen, bag 1917 bon feerrn §eußer«Staub
ber ©emeinbe Ufier gefchenEt würbe, worauf nach bemißro«

jeEt bon-SlrchiteEt äReier in SBeßiEon unb bem empfehlen«
ben ©utachten ber Sommiffion bie frühere gorm beS

Dreppengiebelg wieber ausgeführt würbe; über tiefen
Umbau orientieren noch brei Dafeln mit 2lnftd)ten beg

urfprünglidjen Seftanbeg unb beSjenigen bor unb nach
ber ©rneuerung.

Die DarfteÜung hätte im leßten, britten |jauptab«
fchnitt bie DätigEeit ber fpeimaifchußbereinigung etmag
fiärEer betonen Eönnen; fte war eg ja auch, bte ben §ei»
matfchußgebanEen guerft ins SolE getragen unb ißn
feitßer fietig hochgehalten hat. Dag foÜ ung nicht htabern,
bem Serfaffer warm zu banEen für feine müheboHe, bie

gjeimaifchußarbeit ber erften z^anjig Saßre fo grünb«
lieh zufammenfaffenbe §tbl)anbtung. @g war nicht leicht,
ben reichen Stoff fo wohlerwogen gufammenzufügen unb
ihn in eine lesbare fÇorm z« Eleiöen.

3M(tMtiiMl( Mnigtt»» für intnMi^n
lieditsMiii

3Jn Sern würbe bie fonftituierenbe Serfammlung
ber „S^ weiter g ruppe ber internationalen Ser=
einigung für gewerblichen 5Recht§fch«ts" abge*
halten, beren ßmedE in erfter Sinie ift, bte Arbeiten ber
internationalen Sereinigung für gewerblichen 5Re<htSfc|uß
wteber aufzunehmen unb beren $tele zu förbern; ferner
bie fchmeizerifdje ©efeßgebung über gewerblichen iRechii«
fc|uß (©cfinbungen, Sc|ußmarEen, SRufter unb SRobeUe

u. bergt.) im Sinne ber $oftulale ber „internationalen
Sereinigung", fowte auf ©runb redhtëoetbinbli^er ©tubiett
ausbauen zu h^fen, fomie auch bie fchmeizetifchen ©efeße,
bie 9M)tsfprechung unb bie abmtniftratio amtliche ^ßra|i§
im ©ebiel be§ gewerb lidßen ©igentum§ möglich ft in @in=

flang z« bringen.
Üladh SefteUung bei SerfammtungSbureauS orientierte

bet Dageëprâfxbent, ©err @. Slum, fun., ißatentan«
wait in Sucicf), bie Serfammlung über bie nähern Sluf»
gaben ber z« grünbenben Schweijergruppe, über bie Ser»
aulaffungen z« bereu ©utnbung unb bie bezüglichen Sor»
arbeiten. @§ banble fich tnSbefonbere barum, bie burd)
ben Srieg geloderte frühere internationale Sereinigung
für gewerblichen 9iechtsfd)uß in biefer ober jener, oon
einer Internationalen Serfammlung zu beftimmenben fform
wieber in§ Seben zu rufen. Sorläufig erfeßeine al§ bag

Sidhtigfte, entfpre^enb beu tu ben übrigen Sanbern län=
berweife erfolgten ©ruppenbilbungen au^ in ber Schweiz
eine SanbeSgruppe z« bitben unb oon btefer au§ bie

übrigen Sanbeêgruppen zu einer erften Serfammlung ein»

Zutaben. Sor bem Stiege erftredte fiep bie Sereinigung
ohne Unterabteilungen nach Sänbern über ba§ ganze fo»

genannte UnionSgebiet, b. h- über fämtliche Sänber, beren
^Regierungen ber internationalen Sonoention zum Sdjuße
be§ gewerblichen ©igentumS oont 20. SRärz 1883 bei»

getreten waren. 9ln ber Spiße biefer Sereinigung fianb
ein au§ Sertretern ber oerfeßiebenen Sänber zufammen»
geleßter, gefdjäitefunbiger 9lu§fd)uß unb in jebem Sanbe
ein SeEretär. Son 1914 an fanben Eeine Setfammlungen
ber Sereinigung meßt ftatt. Sad) bem gäebenSfchluß
bildeten [ich SanbeSoerbänbe unb im ^ahre 1922 fanb
eine 3u?ammenfunft oon Delegierten ber SanbeSoerbänbe
ber ©ntente unb folcßer neutraler Sauber in ißariS ftatt.
gerner gerate fpert Slum auch an fpanb fonîreter
Seifptele bie SotwenbigEeit ber fchmeizetifdjen Sandel»

gruppe. unb ber internationalen Serein'gung, um auf
die ©ntfemung oon 5Red)t!ungleiehheiten in ben oerfhie»
benen Unionllänbern einzuwirfen.

©emeinfam mit bem internationalen Sureau zu*"
Scßuße bei gewerblichen ©igentum! unb Çerrn Dipl.
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auch unter die Heimatschutz-Gesetzgebung eingereiht wor-
den ist, betrifft die Anweisung betreffend die Aufnahme
und Schreibweise der Orts- und Flurnamen bei der
Durchführung der Grundbuchvermeffungen und der An-
läge des eidgenössischen Grundbuches im Kauton Zürich;
dabei sollen möglichst weitgehende Aufzeichnungen nach
bestimmten Regeln gemacht werden, womit der Orts-
und Flurnamen Forschung wertvolle Dienste geleistet
werden. Mit Interessen des Heimatschutzes befassen sich

auch die vom Regierungsrat 1915 und 1918 erlassenen
Reglemente über die Behandlung von Naturkörpern und
und Altertümern im Kanton Zürich.

Von der durch die Heimatschutzverordnung den Ge-
meinden eingeräumten Befugnis, Verordnungen zu er-
lassen zum Schutze des Ortsbildes, sowie zum Schutz
einzelner Straßen, Plätze und Bauwerke von geschicht-
licher oder ästhetischer Bedeutung, haben bisher nur
wenige Gemeinden, fast ausschließlich am See gelegene,
Gebrauch gemacht; für die Stadt Zürich ist eine solche
in Beratung.

Als bedeutungsvolle Verwaltungsakte im Interesse
des Heimatschutzes wird in erster Linie der 1917 er-
folgte Ankauf des Schlosses Kiburg durch den Kanton
Zürich genannt; ein dem Regierungsrat aufgestelltes
Reglement enthält einläßliche Bestimmungen über die

Verwaltung, die innere Ausstattung, bauliche Verände-
rungen, die Obliegenheiten der Schloßkommission usf.
Weitere Verwaltungsakte betreffen den Schutz des Katzen-
sees in seinem reizenden Landschaftsbild wie in seiner
eigenartigen Flora.

Da die Anwendung der Heimatschutzbestimmungen
von feiten der Behörden gegenüber den Privaten viel-
fach in deren Privatrechte eingreift, wickelt sie sich na-
türlich keineswegs reibungslos ab. An zwei ausführlich
behandelten Einzelfällen wird gezeigt, welche mannig-
fache Streitfragen sich dabei ergeben können, und wie
sie von dên zuständigen Verwaltungsbehörden und Ge-
richten zum Teil recht verschieden gelöst wurden. Das
eine Beispiel betrifft die Expropriation eines Teils des
der Dolderbahn-Aktiengesellschaft gehörenden Dolder-
parkes durch die Stadt Zürich behufs Verhinderung
der Rodung und Ueberbauung mit einer größeren
Zahl von Villen. Der zweite erwähnenswerte Fall von
Anwendung der Heimatschutzverordnung, der die zürche
rischen Gerichte aller Instanzen und zweimal das Bundes-
gericht beschäftigte, betrifft das Verbot der Reklamewände
gegenüber der Station Sihlbrugg und dessen rechtliche
Konsequenzen für den davon betroffenen Reklameinhaber
einerseits und den das Verbot erlassenden Kanton Zürich
anderseits. (Die häßlichen Wände werden der Nachwelt
in einem Bilde überliefert.)

Der dritte Hauptabschnitt gilt den Bestrebungen
und Erfolgen der Zürcherischen Vereinigung für Hei-
matschutz und der Natur- und Heimatschutzkommission.
Er gibt eine kurze Uebersicht über die mancherlei Auf-
gaben und Fragen, mit denen sich einerseits die private,
1905 gegründete Vereinigung, und die offizielle, 1912
bestellte Kommission bisher befaßten, anhand der Pro-
tokolle der beiden Verbände, die in vielen wichtigen
Fragen gemeinsam arbeiten und die zum Teil aus den
nämlichen Sachverständigen bestehen. Es werden die
zahlreichen Fälle in die Gruppen Naturschutz, Schutz
des Landschafts- und Ortsbildes und Schutz von Bau-
denkmälern eingeordnet. Ein genaueres Eingehen müssen
wir uns versagen, so verlockend es erscheint, daS Wirken
der beiden Verbände, denen so manche Erfolge beschieden

waren, hier vorüberziehen zu lassen. Einzig auf die Mit-
Wirkung des Heimatschutzes beim Umbau des Schlosses
Wer sei hingewiesen, das 1917 von Herrn Heußer-Staub
der Gemeinde Wer geschenkt wurde, worauf nach dem Pro-

jekt von-Architekt Meier in Wetzikon und dem empfehlen-
den Gutachten der Kommission die frühere Form des

Treppsngiebels wieder ausgeführt wurde; über diesen
Umbau orientieren noch drei Tafeln mit Ansichten des

ursprünglichen Bestandes und desjenigen vor und nach
der Erneuerung.

Die Darstellung hätte im letzten, dritten Hauptab-
schnitt die Tätigkeit der Heimatschutzvereinigung etwas
stärker betonen können; sie war es ja auch, die den Hei-
matschutzgedanken zuerst ins Volk getragen und ihn
seither stetig hochgehalten hat. Das soll uns nicht hindern,
dem Verfasser warm zu danken für seine mühevolle, die

Heimatschutzarbeit der ersten zwanzig Jahre so gründ-
lich zusammenfassende Abhandlung. Es war nicht leicht,
den reichen Stoff so wohlerwogen zusammenzufügen und
ihn in eine lesbare Form zu kleiden.

ZnteriMimle Bmichms sir gmerMche«

RechtsWK.

In Bern wurde die konstituierende Versammlung
der „Schweizergruppe der internationalen Ver-
einigung für gewerblichen Rechtsschutz" abge-
halten, deren Zweck in erster Linie ist, die Arbeiten der
internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
wieder aufzunehmen und deren Ziele zu fördern; ferner
die schweizerische Gesetzgebung über gewerblichen Rechts-
schütz (El findungen, Schutzmarken, Muster und Modelle
u. dergl.) im Sinne der Postulate der „Internationalen
Vereinigung", sowie auf Grund rechtsverbindlicher Studien
ausbauen zu helfen, sowie auch die schweizerischen Gesetze,
die Rechtsprechung und die administrativ amtliche Praxis
im Gebiet des gewerblichen Eigentums möglichst in Ein-
klang zu bringen.

Nach Bestellung des Versammlungsbureaus orientierte
der Tagespräfident, Herr E. Blum, jun., Patentan-
walt in Zürich, die Versammlung über die nähern Auf-
gaben der zu gründenden Schweizergruppe, über die Ver-
anlasfuugen zu deren Gründung und die bezüglichen Vor-
arbeiten. Es bandle sich insbesondere darum, die durch
den Krieg gelockerte frühere internationale Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz in dieser oder jener, von
einer internationalen Versammlung zu bestimmenden Form
wieder ins Leben zu rufen. Vorläufig erscheine als das
Richtigste, entsprechend den in den übrigen Ländern län-
derweffe erfolgten Gruppenbildungen auch in der Schweiz
eine Landesgruppe zu bilden und von dieser aus die

übrigen Landesgruppen zu einer ersten Versammlung ein-

zuladen. Vor dem Kriege erstreckte sich die Vereinigung
ohne Unterabteilungen nach Ländern über das ganze so-

genannte Unionsgebiet, d. h. über sämtliche Länder, deren
Regierungen der internationalen Konvention zum Schutze
des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 bei-

getreten waren. An der Spitze dieser Vereinigung stand
ein aus Vertretern der verschiedenen Länder zusammen-
gesetzter, geschäftskundiger Ausschuß und in jedem Lande
ein Sekretär. Von 1914 an fanden keine Versammlungen
der Vereinigung mehr statt. Nach dem Friedensschluß
bildeten sich Landesverbände und im Jahre 1922 fand
eine Zusammenkunft von Delegierten der Landesverbände
der Entente und solcher neutraler Länder in Paris statt.
Ferner zeigte Herr E. Blum auch an Hand konkreter
Beispiele die Notwendigkeit der schweizerischen Landes-
gruppe.und der Internationalen Vereinigung, um auf
die Entfernung von Rechtsungleichheiten in den verschte-
denen Unionsländern einzuwirken.

Gemeinsam mit dem internationalen Bureau zum

Schutze des gewerblichen Eigentums und Herrn Dipl.
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